
Anlage 2 

 
 

Angebote und Leistungen der Freizeitbranche mit Umsatzsteuerbefreiung 
und mit reduziertem Mehrwertsteuersatz 

 
 
 
Umsatzsteuerbefreit nach UStG § 4, Ziffer 20 a und b, sind u.a. folgende Lieferungen 
und sonstigen Leistungen: 
 
20 a) die Umsätze folgender Einrichtungen des Bundes, der Länder, der Gemeinden  

oder der Gemeindeverbände: Theater, Orchester, Kammermusikensembles, Chöre, 
Museen, botanische Gärten, zoologische Gärten, Tierparks, Archive, Büchereien  
sowie Denkmäler der Bau- und Gartenbaukunst. Das Gleiche gilt für die 
Umsätze gleichartiger Einrichtungen anderer Unternehmer, wenn die zuständige 
Landesbehörde bescheinigt, dass sie die gleichen kulturellen Aufgaben wie 
die in Satz 1 bezeichneten Einrichtungen erfüllen. Museen im Sinne dieser 
Vorschrift sind wissenschaftliche Sammlungen und Kunstsammlungen, 

 
20 b)  die Veranstaltung von Theatervorführungen und Konzerten durch andere 

Unternehmer, wenn die Darbietungen von den unter Buchstabe a bezeichneten  
Theatern, Orchestern, Kammermusikensembles oder Chören erbracht werden, 

 
 
 
Lediglich mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz von 7% werden nach § 12 UStG, 
Ziffern 7 und 9 u.a. folgende Leistungen belegt: 
 
7. a)  die Eintrittsberechtigung für Theater, Konzerte und Museen, sowie die den 

Theatervorführungen und Konzerten vergleichbaren Darbietungen ausübender 
Künstler 

 
7. b) die Überlassung von Filmen zur Auswertung und Vorführung sowie die Filmvorfüh-

rungen, soweit die Filme nach § 6 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 des Gesetzes zum Schutze der 
Jugend in der Öffentlichkeit oder nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 des Jugendschutzge-
setzes vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730, 2003 I S. 476) in der jeweils geltenden 
Fassung gekennzeichnet sind oder vor dem 1. Januar 1970 erstaufgeführt wurden, 

 
7. c) die Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung von Rechten, die sich aus dem 

Urheberrechtsgesetz ergeben, 
 
7. d) die Zirkusvorführungen, die Leistungen aus der Tätigkeit als Schausteller sowie 

die unmittelbar mit dem Betrieb der Zoologischen Gärten verbundenen Umsätze; 
 
9. die unmittelbar mit dem Betrieb der Schwimmbäder verbundenen Umsätze sowie 

die Verabreichung von Heilbädern. Das Gleiche gilt für die Bereitstellung von Kurein-
richtungen, soweit als Entgelt eine Kurtaxe zu entrichten ist. 


